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13. JAHRHUNDERT 631

Römischen Kirche zwischen dem 3. und 4. Laterankonzil, 1179 und 1215“ 
unterstreicht V. Pfaff die Notwendigkeit monographischer Unter
suchungen über die wirtschaftliche Funktion der Kirche wie der einzelnen 
Kirchen, damit auf diese Art eine Gesamtdarstellung dieses ebenso wich
tigen wie komplexen Bereichs vorbereitet werde (Vierteljahrschr. f. Soz. 
u. Wirtschaftsgesch. 48 [1961] S. 360-374). D. G.

Unter dem Titel ,,Lo stato papale nel tredicesimo secolo“ (Riv. stor. 
Ital. 73 [1961] S.429-472) veröffentlicht Daniel Waley eine ins Italie
nische übersetzte Zusammenfassung seines vorzüglichen Buches : The papal 
state in the thirteenth Century (Macmillan, London 1961). Von diesem 
seien außer der umsichtigen und materialreichen, teilweise auf eigenen 
Archivstudien beruhenden Darstellung auch das Verzeichnis der Provin
zialparlamente, die Listen der Rektoren und sonstigen Beamten sowie 
die beigegebene Karte besonders hervorgehoben. D. G.

Die Diskussion über die Echtheit des 1956 von G. Wolf erstmals 
aus einer Hs. des Escorial abgedruckten anderen Testaments Friedrichs II. 
(vgl. QF 36 S.342; 37 S.354) setzt der Editor in einer Erwiderung auf die 
Kritik Kantorowicz’ fort: Die Testamente Kaiser Friedrichs II., in: Zeit- 
schr. Sav.-Stift. Rechtsgesch., Kan. Abt. 48 (1962) S. 314-352. W. legt 
außer der Stelle, in der Richard von S. Germano über Friedrichs testa
mentarische Bestimmungen von 1228 berichtet, und dem MGH Const. 2 
S.382 Nr. 274 gedruckten Testament auch das von ihm seinerzeit heraus
gegebene nochmals im vollen Wortlaut vor und hält trotz einer Reihe von 
Zweifeln an dessen Authentizität fest. D. G.

A. Haidacher führt in den Röm. hist. Mitt. 4 (1960/61) S.26-36 
seine Untersuchungen ,,Zur Exkommunikation Ottos IV. durch Papst 
Innozenz III.“ (vgl. QF 41 S.342) fort mit einer Behandlung der beiden 
Papstschreiben BFW 6111 und 6112, deren überlieferte Datierung (1210 
Juli 4 bzw. 6) sich vorzüglich in den von H. neuerdings rekonstruierten 
Ablauf der Ereignisse einfügt und - ebenso wie der Inhalt - keine Emen- 
dationen mehr nötig macht. - Gleichfalls im Rahmen der „Studien und 
Vorarbeiten zur Edition der Register Papst Innozenz’III.“ veröffentlicht 
H. seine „Beiträge zur Kenntnis der verlorenen Registerbände Inno
zenz’III.“ (ebda. S. 37-62). Er analysiert die Hs. Indice 254 des Vatikani
schen Archivs, die in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. angelegt worden ist 
und auf die Zinszahlung an die Kurie sowie auf den päpstlichen Schutz 
bezügliche Auszüge aus den päpstlichen Registern von 1198 an enthält.


